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Die „neue“ StVO
-

was wird anders?
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Alles?!
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Derzeitiger Stand

Sitzung des Bundesrates am 03.04.2009 
StVO BR-Drs. 153/09

BR-Drs. 153/1/09 (ohne Ziff. 4 und 8) 
VwV-StVO BR-Drs. 154/09

BR-Drs. 154/1/09) 

Die Zustimmung des Bundeskabinetts und die 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger steht noch 
aus.

Das Inkrafttreten von Verordnung und Allgemeiner 
Verwaltungsvorschrift ist zum 01.09.2009 geplant.

Die „neue“ StVO  – was wird anders?
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Texteil
§1 bis §53

Anlagen
1 bis 4

Gliederung:
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

StVO

VwV-StVO

RASt 06
ERA
RiLSA
RWB
RWBA
etc.

Verweise:
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Ziele der Änderung:

2. Beitrag zur Sicherheit 
des Fahrradverkehrs

1. Abbau des Schilderwaldes
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Vorrang der eigenverantwortlichen 
Beachtung der allgemeinen Regeln 
durch die Verkehrsteilnehmer.

Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Ziele der Änderung:

1. Abbau des Schilderwaldes
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Die Eigenverantwortlichkeit noch mehr 
als bisher im Bewusstsein der Verkehrs-
teilnehmer zu verankern, ist für die Sich-
erheit zielführender als nur punktuell 
wirksame Verkehrszeichenregelungen.

Die „neue“ StVO  – was wird anders?

1. Abbau des Schilderwaldes

Ziele der Änderung:
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?
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1. Abbau des Schilderwaldes

Ziele der Änderung:
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Ziele der Änderung:

2. Beitrag zur Sicherheit 
des Fahrradverkehrs

1. Abbau des Schilderwaldes
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Ziele der Änderung:

2. Beitrag zur Sicherheit 
des Fahrradverkehrs

- Straffung und Vereinfachung der   
Radverkehrsvorschriften.

- Mehr Handlungsspielräume und  
größere Flexibilität für die zuständigen 
Behörden.
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Ziele der Änderung:

2. Beitrag zur Sicherheit 
des Fahrradverkehrs

z.B. 
Anordnung der Benutzungspflicht nur, 
wenn sie aus Verkehrssicherheits-
gründen tatsächlich geboten ist.
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Ziele der Änderung:

2. Beitrag zur Sicherheit 
des Fahrradverkehrs

z.B. 
- Öffnung von Einbahnstraßen vereinfacht
- Verhaltensregeln in Fahrradstraßen
radverkehrsfreundlicher 
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Benutzungspflichtige bauliche Radwege / Radfahrstre ifen

oder 

für den Radverkehr bestimmte Teile von Rad- und Gehw egen

- sind mit VZ 237, 240, 241 gekennzeichnet,

- VZ 240 und 241 dürfen nur angeordnet werden, wenn die Belange der

Fußgänger (Flächen, etc., siehe RASt 06, EFA) dies zulassen

- unter Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs

- wo es Verkehrssicherheit oder -ablauf erfordern

- das Ende eines Sonderweges wird nur angezeigt, wenn es darüber

Zweifel geben kann

- bei baulichen Anlagen sind VZ in Größe 1 möglich
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Radweg möglichst    2,00m
mindestens 1,50m 

Radfahrstreifen

- einschließlich VZ 295 möglichst     1,85m
mindestens  1,50m

- mit VZ 237 beschildert (kann auch zusätzlich markiert werden)

- mit VZ 295 (Breitstrich) von der Fahrbahn abgetrennt

- bei starkem Kfz Verkehr      - breiter Radfahrstreif en 

oder

- zusätzlicher Sicherheitsraum zum 

fließenden Verkehr
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Gemeinsamer Fuß- und Radweg innerorts mindestens  2,50m
außerorts mindestens 2,00m

Getrennter Fuß und Radweg für den Radweg mindestens 1,50m

Alle Verkehrsteilnehmer Geschwindigkeit erforderlichenfalls 

an Fußgänger anpassen 

wenn frei für andere V.-Teilnehmer Rücksichtnahme auf Fg und R
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
Schutzstreifen

- wenn ein Radfahrstreifen nicht realisierbar ist,

- mit VZ 340 gekennzeichnet  (beinhaltet nur noch Parkverbot) 

- in regelmäßigem Abstand Markierung „Fahrräder“

- in geschlossenen Ortschaften 

- Vzul bis zu 50 km/h

- Mitnutzung durch Kfz-Verkehr selten

- einschl. Sicherheitsraum hinreichend Bewegungsraum für Radfahrer

- verbleibender Fahrbahnteil ausreichend für Begegnung PKW / PKW

5.000 – 10.000 Kfz/24h     SV Anteil 5% (500 LKW/24h)

Breite 1,60m (1,25m) Breite 4,50 - 5,50m      
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Radwege ohne Benutzungspflicht

- Sichere Führung durch Markierung an Knotenpunkten und 

verkehrsreichen Grundstückszufahrten

- Vorsorge treffen gegen ruhenden Verkehr

- an Knotenpunkten und verkehrsreichen Grundstückszufahrten nicht sich 
selbst überlassen

- baulich so herstellen, dass Benutzungspflicht möglich wird
- sonst Auflassung
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
Freigabe linker Radwege  - grundsätzlich nicht, aber

- auf baulich angelegten Radwegen nach sorgfältiger Prüfung

- Benutzungspflicht i.d.R. außerorts

- Benutzungsrecht innerorts ausnahmsweise nur durch ZZ 1022-10

- Voraussetzungen:

- Sichere Querungsmöglichkeiten am Anfang und Ende

- Lichte Breite einschließlich Sicherheitsräumen 2,40m (2,00m)

- wenige Knotenpunkte und verkehrsreiche Zufahrten

- ausreichende Sicht an Knotenpunkten und verkehrsreichen Zufahrten

- VZ 205 / 206 mit ZZ 1000-32 in der Regel
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Fahrradstraße  - Zeichen 244.1 und 244.2 

- bis 30 km/h

- Radverkehr ist die vorherrschende Verkehrsart 

oder 

- dies ist alsbald zu erwarten

- Bedürfnisse anderer Verkehre sind ausreichend berücksichtigt

- Anderer Verkehr wird nur ausnahmsweise durch ZZ zugelassen
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Sonderfahrstreifen  - Zeichen 245 

Sicherheit des Radverkehrs gewährleisten

Kein Radweg oder Radfahrstreifen

- Zulassung auf dem Sonderfahrstreifen

falls nein und  

- Radfahrer zwischen Bus und Kfz kein Sonderfahrstreifen

Radverkehr ausschließen
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Allgemein

Hinsichtlich der Gestaltung von 
Radverkehrsanlagen wird auf die 
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
(ERA) der FGSV in der jeweils gültigen 
Fassung verwiesen.
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Gehweg - Radfahrer frei

- in Betracht ziehen , wenn Radweg, Radfahrstreifen 

und Schutzstreifen nicht realisierbar

- Freigabe nur, wenn dies unter Berücksichtigung der Belange der 

Fußgänger vertretbar ist

- Beschaffenheit und Zustand entsprechen auch den gew öhnlichen

Bedürfnissen des Radverkehrs, z.B. Bordsteinabsenku ngen

- Rücksichtnahme auf Fußgänger

- Geschwindigkeit an Fußgängerverkehr anpassen, wenn nötig, warten

Schrittgeschwindigkeit
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
Radverkehrsführungen - markierte Radwegefurten über Zufahrten

- Abbiegestreifen für Linksabbieger

- aufgeweitete Radaufstellstreifen für Li.-Abbieger

- Radfahrerschleusen für Linksabbieger
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

- stets im Zuge von Vorfahrtstraßen                (auch bei Gehweg / Radfahrer frei)

- nicht bei Rechts-vor-Links

- nicht im Zuge von Vorfahrtstraßen und abgesetztem Radweg ( > ca. 5m ),

VwV zu §9(3): Der Radverkehr fährt nicht mehr neben der Fahrbahn, wenn    
der Radweg erheblich (ca. 5m) abgesetzt ist. Können Zweifel aufkommen, oder 
ist der Radweg nicht eindeutig erkennbar, ist die Vorfahrt durch Verkehrs-
zeichen zu regeln. auch VZ 205 für den Kfz-Verkehr möglich 

- nicht bei VZ 205 für den Radverkehr

Radverkehrsführungen - markierte Radwegefurten über Zufahrten

- Abbiegestreifen für Linksabbieger

- aufgeweitete Radaufstellstreifen für Li.-Abbieger

- Radfahrerschleusen für Linksabbieger
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

- stets im Zuge von Vorfahrtstraßen

siehe dazu BR-Drs. 154/1/09 Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß, 
wenn im Zuge einer Vorfahrtstraße ein 
Gehweg zur Benutzung durch den 
Radverkehr freigegeben ist.

VwV zu VZ 239  Beschaffenheit und Zustand entsprechen 
auch den gewöhnlichen Bedürfnissen des 
Radverkehrs, z.B. Bordsteinabsenkungen

Radverkehrsführungen - markierte Radwegefurten über Zufahrten

- Abbiegestreifen für Linksabbieger

- aufgeweitete Radaufstellstreifen für Li.-Abbieger

- Radfahrerschleusen für Linksabbieger
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

- markiert mit VZ 295

- neben Abbiegstreifen für Kfz wenn zum Einordnen,
- an Knoten von Vorfahrtstraßen nur ein Fahrstreifen zu überqueren ist
- an Knoten mit LSA max. zwei Fahrstreifen zu überqueren sind
- Radfahrschleusen vorhanden sind

Radverkehrsführungen - markierte Radwegefurten über Zufahrten

- Abbiegestreifen für Linksabbieger

- aufgeweitete Radaufstellstreifen für Li.-Abbieger

- Radfahrerschleusen für Linksabbieger
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Einordnen zum Linksabbiegen in
Fortsetzung eine Radverkehrsanlage
durch vorgelagerte Markierung mit VZ 294

Radverkehrsführungen - markierte Radwegefurten über Zufahrten

- Abbiegestreifen für Linksabbieger

- aufgeweitete Radaufstellstreifen für Li.-Abbieger

- Radfahrerschleusen für Linksabbieger
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Einordnen zum Linksabbiegen in
Fortsetzung eine Radverkehrsanlage
durch vorgeschaltetes 
weiteres Lichtzeichen

Radverkehrsführungen - markierte Radwegefurten über Zufahrten

- Abbiegestreifen für Linksabbieger

- aufgeweitete Radaufstellstreifen für Li.-Abbieger

- Radfahrerschleusen für Linksabbieger
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Inline-Scater

- vor allem an Aufkommensschwerpunkten

- Beschaffenheit der Fußgängeranlage geeignet ist

- ein nicht benutzungspflichtiger Radweg kann allein durch das 

Zusatzzeichen freigegeben werden

- Radwege müssen ausreichend breit sein

- auf Fahrbahnen und Fahrradstraßen nur wenn Vzul = 30 km/h
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
§ 37

§ 53
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Wechsellichtzeichen

Radfahrer beachten Signale für - den Fahrverkehr

- den Radverkehr

oder 

eine gemeinsame Signalisierung vor Fußgänger- und Radverkehr ist 

vorhanden durch - Streuscheiben mit beiden Symbolen

- doppelte Signalgeber 

(beide zeigen jeweils die selbe Farbe)

RiLSA und Teilfortschreibung 2003 beachten
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Wechsellichtzeichen

RiLSA Teilfortschreibung Kapitel 8.2 – Radfahrersignalisierung

- Wartezeiten möglichst kurz

- Freigabezeiten nicht erheblich kürzer als die des parallel geführten Kfz-Verkehrs

- Anzahl der Halte über mehrere Knotenpunkte möglichst klein 
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
(5) Auch Markierungen und markierte Radverkehrsführungen sind 
Verkehrszeichen. Sie sind grundsätzlich weiß. 

Nur als vorübergehend gültige Markierungen sind sie gelb; dann heben 
sie die weißen Markierungen auf. Gelbe Markierungen können auch in 
Form von Markierungsknopfreihen, Markierungsleuchtknopfreihen oder 
als Leitschwellen oder Leitborde ausgeführt sein. Leuchtknopfreihen 
gelten nur, wenn sie eingeschaltet sind. 

Alle Linien können durch gleichmäßig dichte Markierungsknopfreihen 
ersetzt werden. 

In verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen (§ 45 Abs. 1d) können 
Fahrbahnbegrenzungen auch mit anderen Mitteln, insbesondere durch 
Pflasterlinien, ausgeführt sein. 

Schriftzeichen und die Wiedergabe von Verkehrszeichen auf der 
Fahrbahn dienen lediglich dem Hinweis auf ein angebrachtes 
Verkehrszeichen.
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

Zeichen 205 und 206
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

zu Zeichen 215 

Fahrradverkehr - auf der Kreisfahrbahn

- auf einem baulich angelegten 

Radweg (VZ 237, 240, 241)

- auf einem abgesetzten baulichen Radweg

- Kreisverkehr außerhalb bebauter für Radverkehr

Gebiete  
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr

zu Zeichen 220 

Radverkehr in Gegenrichtung  - Vzul max. 30 km/h                                  bis 31.12.2010

- ausreichend Begegnungsbreite 

mind. 3,50m bei stärkerem SV und Bus

- übersichtlicher Streckenverlauf 

auch an Knotenpunkten

- orts- und verkehrsbezogen Schutzräume 

für den Radverkehr sind vorhanden

- ZZ 1000-32 ist an allen Z 220 anzuordnen

- Z 267 mit ZZ 1022-10
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
VZ 357 
Im oberen Teil des 
Verkehrszeichens kann die
Durchlässigkeit der 
Sackgasse für Radfahrer
und/oder Fußgänger durch 
Piktogramme angezeigt
sein.

zu VZ 357
Ist die Durchlässigkeit ... nicht 
ohne weiteres erkennbar, ist im 
oberen Teil … je nach örtlicher 
Gegebenheit ein Sinnbild für 
Fußgänger oder Fahrrad in 
verkleinerter Ausführung zu 
integrieren. … aber 
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Die „neue“ StVO  – was wird anders?

Fahrradverkehr
. . . sind solche Sperrpfosten wirklich zusätzlich erforderlich?
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Die „neue“ StVO
wird alles anders?
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Die „neue“ StVO
wird alles anders?

Nein, aber 
vieles!

Vielen Dank!


